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Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 076 „Auf der Löh“ im Ortsteil Jüchen  
hier: frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB 
 

Nr. Behörde Stellungnahme Abwägung Beschlussvorschlag 

1 Bezirksregierung 

Arnsberg - Abt. 6 

Bergbau und Energie 

in NRW 

Zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise: 

 

Das Plangebiet liegt über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld "Jüchen 3 a" 

im Eigentum der Ilse Feldesbesitz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Markt 2 in 

41363 Jüchen. 

 

Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden Unterlagen (Differenzenpläne mit 

Stand: 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasser-

absenkung, des Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch 

Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkun-

gen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Ein-

teilung von Schneider & Thiele, 1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 

6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der 

Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zu-

nahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten 

Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Been-

digung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu 

erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei 

einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegun-

gen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an 

der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die 

Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksich-

tigung finden. 

Ich empfehle Ihnen diesbezüglich, zu zukünftigen Planungen, sowie zu Anpassungs- 

und Sicherungsmaßnahmen eine Anfrage an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 

50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, Am Erftver-

band 6 in 50126 Bergheim, zu stellen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

Die RWE Power AG so-

wie der Erftverband wur-

den im Verfahren beteiligt. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Ein Entsprechender Hinweis auf die bestehende Grundwasserproblematik wurde be-

reits in den Textlichen Festsetzungen unter "3.1 Grundwasser" und der Begründung 

unter "8.1 Grundwasser" aufgenommen. 

2 Bezirksregierung 

Düsseldorf: Dez. 53 

Immissionsschutz - 

einschl. anlagenbe-

zogener Umwelt-

schutz 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme ge-

beten. 

 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf 

bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wis-

sens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht 

des Landes oder Bundes stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des 

Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den 

LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland- in Pulheim und den LVR -Amt für Boden-

denkmalpflege im Rheinland- in Bonn sowie die zuständige kommunale Untere Denk-

malbehörde zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende Stellung-

nahme: 

Die Überprüfung des Bebauungsplans ist abgeschlossen. Die Fa.  HAWA Flüssiggas 

GmbH befindet sich in ca. 1500 m Entfernung zum geplanten Bauprojekt. Das Unter-

nehmen betreibt sowohl eine Anlage zur Lagerung brennbarer Gase als auch eine 

Tankstelle. 

In den letzten Jahren sind der Behörde hinsichtlich Lärm und Gerüche keine dokumen-

tierten Beschwerden bekannt. 

Insgesamt liegen keine Erkenntnisse vor, die dem Bebauungsplan hinsichtlich Lärm 

und sonstige Emissionen, insbesondere Gerüche, entgegensprechen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellung-

nahme: 

Abwasser 

Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Belange der Denkmalan-

gelegenheiten: 

Das LVR-Amt für Denk-

malpflege im Rhein-

land/Pulheim und das 

LVR-Amt für Bodendenk-

malpflege im Rhein-

land/Bonn sowie die zu-

ständige kommunale Un-

tere Denkmalbehörde 

wurde im Verfahren betei-

ligt. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Folgende von mir zu vertretenden Belange sind von dem Vorhaben nicht berührt: 

- Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) 

- Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) 

 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf 

als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im 

vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen 

vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antrags-

verfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem 

Schreiben keine Erwähnung finden. 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

 

Die Bezirksregierung als Träger öffentlicher Belange | Bezirksregierung Düsseldorf 

(nrw.de) 

 

und 

 

https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2022-01/20220125_toeb_zusta-

endigkeiten.pdf 

3 Bundesamt für Infra-

struktur, Umwelt-

schutz und Dienst-

leistungen der Bun-

deswehr (BAIUDBw) 

Referat Infra I 3 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 

Belange der Bundeswehr nicht berührt. 

 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 

seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

4 Deutsche Bahn AG: 

DB Immobilien, Re-

gion West  

- - - 

5 Deutsche Glasfaser 

Holding GmbH 

- - - 
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6 Deutsche Telekom 

Technik GmbH:  

West PTI 24 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentü-

merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 

Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-

cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-

entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung neh-

men wir wie folgt Stellung: 

 

Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

7 Deutsche Telekom 

Technik GmbH: Best 

Mobile - Richtfunk-

Trassenauskunft 

deutschlandweit 

T-NAB 

Vielen Dank für Ihr Schreiben. 

 

Durch das markierte Planungsgebiet verläuft unser Richtfunk KY1147-KY2222. 

 

Da der Richtfunk in einer Höhe von ca. 520 m Höhe über dem Boden verläuft haben 

wir keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 

 

Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH weitere Verbindungen an-

gemietet. Die Daten dieser Strecken stehen uns leider nicht zur Verfügung. 

 

Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des 

Telekom - Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Firma Erics-

son Services GmbH , in Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie diese Anfrage an: 

 

Ericsson Services GmbH 

Prinzenallee 21 

40549 Düsseldorf 

 

oder per Mail an 

 

bauleitplanung@ericsson.com 

 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Die Firma Ericsson Ser-

vices GmbH wurde im Ver-

fahren beteiligt, sh. P.13 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

mailto:bauleitplanung@ericsson.com
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8 Deutsche Telekom 

Technik GmbH: Best 

Mobile Rollout FNP 1 

Richtfunk-Trassen-

auskunft 

- - - 

9 Deutscher Wetter-

dienst - PB 24A 

Abt. Finanzen u. Ser-

vice 

Im Namen des Deutschen Wetterdienstes bedanke ich mich für die Beteiligung beim 

Bebauungsplan Nr. 076 "Auf der Löh". 

 

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen wurden durch unsere Fachbereiche geprüft. 

 

Das geplante Vorhaben beeinträchtigt nicht den öffentlich-rechtlichen Aufgabenbereich 

des Deutschen Wetterdienstes. Es werden keine Einwände erhoben. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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10 DFS Deutsche Flug-

sicherung GmbH - 

SIS/ND 

Durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung 

GmbH bezüglich §18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher un-

sererseits weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht. Eine weitere Beteiligung 

am Verfahren ist nicht notwendig. 

 

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG unbe-

rührt. 

 

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellung-

nahme informiert. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen.  

11 Die Autobahn GmbH 

des Bundes: Nieder-

lassung Rheinland 

Die Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH des Bundes (AdB) ist für den Be-

trieb und die Unterhaltung der südlich des Plangebietes verlaufenden A46, Abschnitt 8 

in einer Entfernung von ca. 100 m zuständig. 

Seitens der Niederlassung Rheinland der AdB bestehen keine grundsätzlichen Beden-

ken gegen das Vorhaben. 

 

Ich weise darauf hin, dass gegenüber der Straßenbauverwaltung weder jetzt noch zu-

künftig aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder 

ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend ge-

macht werden können. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

12 Erftverband Eine direkte Ableitung des Regenwassers über das Kanalnetz ist auch im Hinblick auf 

Starkniederschlagsereignisse nicht sinnvoll. Auch wenn die vorhandenen Bodenver-

hältnisse nicht optimal für eine Versickerung sind, lassen sich Alternativen realisieren 

und sollten in der Planung berücksichtigt werden: Die Anlage von Zisternen zur Samm-

lung des Regenwassers ist auch bei nicht versickerungsfähigen Bodenverhältnissen 

möglich. Diese könnten unterhalb der Stellplätze angelegt werden. Die Stellplätze sind 

dafür durchlässig zu gestalten und sollten etwas tiefer angelegt werden, so dass auch 

das Regenwasser der restlichen Vorplatzflächen dahinfließen und gespeichert werden 

kann. 

 

Dies ermöglicht eine umweltfreundliche und kostengünstige Bewässerung der Mieter-

gärten und der restlichen Grünflächen. 

 

Ein Überlauf der Zisternen in das Kanalnetz bei Bedarf wäre möglich. 

 

Bei diesbezüglichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Jüttner, Abteilung G2 - 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

Nach Abwägung ist für die 

Regenwasserentsorgung 

eine Versickerungsanlage 

geplant. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Flussgebietsbewirtschaftung, Tel.-Nr.: 02271/88-1350, E-Mail:martina.juettner@erft-

verband.de. 

13 Ericsson Services 

GmbH 

Richtfunk-Trassen-

auskunft 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson bezüglich 

ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen 

des Ericsson - Netzes gilt. 

Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage 

ein. 

Richten Sie diese Anfrage bitte an: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Ziegelleite 2-4 

95448 Bayreuth 

richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 

 

Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

Die Deutsche Telekom 

Technik GmbH wurde im 

Verfahren beteiligt, sh. P.7 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

14 Evangelische Kirche 

im Rheinland 

Landeskirchenamt 

- - - 

15 Evangelische Kir-

chengemeinde Jü-

chen 

- - - 

16 Gemeinde Titz: FB 2 

- Gemeinde- und 

Strukturentwicklung, 

Wirtschaftsförde-

rung 

- - - 

17 Geologischer Dienst 

Nordrhein-Westfalen 

Landesbetrieb 

- - - 

18 Handelsverband 

Nordrhein-Westfalen 

-  Rheinland e. V. 

- - - 
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Region Mönchengla-

dbach & Rhein-Kreis 

Neuss 

19 Handwerkskammer 

Düsseldorf 

Frau Claudia 

Schulte-Urlitzki 

Mit Ihrem Schreiben vom 4. April 2022 baten Sie uns um Stellungnahme zur oben ge-

nannten Bauleitplanung. 

 

Wir beziehen zum vorliegenden Planentwurf insoweit Stellung, als wir keine Bedenken 

oder Anregungen vortragen. 

 

Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung 

gemäß § 2 Abs. 4 BauGB haben wir keine Hinweise. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

20 Industrie- und Han-

delskammer Mittlerer 

Niederrhein Krefeld 

Krefeld - Möncheng-

ladbach - Neuss 

Die Stadt Jüchen beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er-

richtung einer Wohnanlage mit bis zu 17 Wohneinheiten zu schaffen. 

 

Nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen und Informationen bestehen derzeit 

aus gesamtwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken oder Anregungen gegen die vorlie-

gende Planung. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

21 Jagdgenossenschaft 

Jüchen/Kelzenberg 

- - - 

22 Kreisbauernschaft 

Neuss-Mönchenglad-

bach e.V 

- - - 

23 Kreispolizeibehörde 

Rhein-Kreis Neuss 

Fachbereich Städte-

bauliche Kriminal-

prävention 

Die Grundlage für städtebauliche Kriminalprävention bilden wissenschaftliche Untersu-

chungen bei denen ein enger Zusammenhang zwischen der Stadtplanung bzw. der 

Gestaltung von Gebäuden und der Kriminalitätsentwicklung bzw. Kriminalitätsfurcht 

festgestellt wurde. 

 

Ziel der städtebaulichen Kriminalprävention ist es Kriminalität mindernde Rahmenbe-

dingungen zu schaffen und dadurch allen Bürgerinnen und Bürgern ein angstfreies und 

sicheres Leben zu ermöglichen und ihr Sicherheitsempfinden positiv zu beeinflussen. 

 

Gefahrenanalyse 

Die Prüfung der Planungsunterlagen zur Vermeidung kriminalitätsfördernder Aspekte 

hat keine grundsätzlichen Bedenken ergeben. Bei der Ausführung sind einige allge-

meine Anregungen der städtebaulichen Kriminalprävention zu beachten. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

Gefahrenanalyse: 

Die allgemeinen Präven-

tionshinweise sind be-

kannt und sind überwie-

gend Aufgabe der Bau-

ausführung. 

 

Verkehrsunfallprävention: 

Der Hinweis wird zur 

Kenntnis genommen. Eine 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Sollten die aufgezeigten Empfehlungen zu kriminalpräventiven Maßnahmen gesetzli-

che Vorschriften berühren, hat die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften grundsätz-

lich Vorrang. 

 

Allgemeine Sicherungsempfehlungen 

Gestaltung und Pflege des Umfeldes 

Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten Flächen und Wege gut über-

schaubar sein und nach Möglichkeit geradlinig geführt werden. Nischen, Ecken, Win-

kel, Mauervorsprünge und breite Säulen sind zu vermeiden. Zudem müssen Flächen 

und Wege bei Dunkelheit dauerhaft und ausreichend hell (mind. 20 Lux) beleuchtet 

sein. 

 

Öffentliche, halböffentliche und private Flächen sollten durch symbolische oder reale 

Barrieren (niedrige Hecken, Einfriedungen, unterschiedliche Bodenbeläge) deutlich 

voneinander abgegrenzt werden, eine klare Nutzungszuweisung sollte erkennbar sein. 

Beschilderungen und Leitsysteme mit Beschriftung oder Symbolen erleichtern die Ori-

entierung. 

 

Um für ein anhaltend gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, müssen Flächen 

und Wege dauerhaft gepflegt und sauber gehalten werden. Illegale Abfallbeseitigung, 

Schmierereien (Graffiti), zerstörte Beleuchtungsanlagen oder andere Sachschäden 

sind zeitnah zu beseitigen bzw. reparieren. Es sind in ausreichender Anzahl Mülleimer 

und Hundekotbeutelspender aufzustellen. Bei Ausstattungsgegenständen (Beleuch-

tung, Bestuhlung etc.) sind Vandalismus resistente Materialien zu verwenden. 

 

Um das Lagern unerwünschter Personengruppen zu verhindern, sollten Sitzgelegen-

heiten so ausgeführt werden, dass sie zum Liegen ungeeignet sind. Dies kann bspw. 

durch Armlehnen mit einem Abstand von 60 cm erreicht werden. 

 

 

Bepflanzung 

Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten auf öffentlichen bzw. halböffent-

lichen Flächen nur niedrige Büsche (max. 80 cm) und hochstämmige Bäume (mind. 2 

m) gepflanzt werden. Bepflanzungen sollten zudem erst ab 2 m Wegabstand vorge-

nommen werden, wuchernde Begrünung ist zurückzuschneiden. 

 

Verkehrswege 

Für eine gegenseitige Einsehbarkeit sollten Kfz.-, Rad- und Fußwege gemeinsam er-

Prüfung hinsichtlich ver-

kehrsunfallvermeidender 

Aspekte ist im Rahmen der 

Aufstellung des Bebau-

ungsplans nicht vorgese-

hen und wird bei Bedarf im 

Rahmen der Bauausfüh-

rung durchgeführt. 

 

 

 

Einbruchschutz: 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen.  
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schlossen werden. Durch verschiedene Bodenbeläge, Farbgebung o. ä. sind die un-

terschiedlichen Nutzungen deutlich voneinander zu trennen. Sackgassen sind für Fuß- 

und Radwege zu öffnen. Straßen, Wege und Grünflächen sind barrierefrei zu gestalten. 

 

Der Verkehrsraum ist ohne Blendwirkung und Dunkelzonen ausreichend zu beleuch-

ten. Um für gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, sollten das Verhalten und 

der Gesichtsausdruck einer anderen Person auf mindestens 4 m Entfernung erkennbar 

sein. Eine gute Ausleuchtung kann durch abwechselnd auf beiden Straßenseiten auf-

gestellte Straßenlampen erreicht werden. Nischen und Randbereiche sind zu vermei-

den. 

 

Gebäude 

Um die "informelle Kontrolle" zu erhöhen sollten die Fernster von Gebäuden auf den 

(halb-) öffentlichen Raum und auf die Verkehrswege ausgerichtet sein. Zugänge zu 

Gebäuden sollten von den Verkehrswegen aus erkennbar bzw. ebenfalls auf die Ver-

kehrswege ausgerichtet sein. 

 

Verkehrsunfallprävention 

Hinsichtlich der Prüfung unfallvermeidender Aspekte wenden Sie sich im Bedarfsfall 

bitte selbständig an den Fachbereich Unfallauswertung/ Verkehrsraumplanung bei der 

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. Sie erhalten von dort ggf. eine gesonderte 

Stellungnahme. 

 

Einbruchschutz 

Nicht nur der Einbruch in eine Wohnung oder eines Einzel- oder Doppelhauses ist für 

viele Menschen ein schockierendes Ereignis. Neben dem finanziellen Verlust und den 

angerichteten Schäden, bleibt bei vielen Menschen ein Gefühl der Unsicherheit zurück. 

 

Die meisten herkömmlichen Fenster und Türen bieten keinen ausreichenden Schutz 

vor Einbruch. Deshalb empfiehlt die Polizei: 

 

Bei Fenstern und Fenstertüren im Erdgeschoss und Fenstern und Fenstertüren, 

die über Balkone, Vordächer, Anbauten, Feuerleitern usw. leicht erreichbar sind, 

sowie bei Eingangstüren und Nebeneingangstüren sind grundsätzlich einbruch-

hemmende Elemente gemäß DIN EN 1627 mindestens in der Widerstandsklasse 

RC 2 dringend zu empfehlen. 

 

Ggf. sollten Objekte zusätzlich mit elektronischer Sicherheitstechnik (Einbruch-, Über-

fallmeldeanlagen, Videoüberwachung) ausgestattet werden. 



11 
 

 

Einbruchschutz ist beim Neubau wesentlich kostengünstiger zu realisieren, als 

in einer späteren Um- oder Nachrüstung. 

 

Zum Thema Einbruchschutz bietet die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss den 

Bauherren eine umfangreiche und kostenfreie Beratung an. Eine Terminabsprache 

kann unter den Rufnummern (02131) 300 - 25518 erfolgen. 

 

Um entsprechende textliche Hinweise z. B. im Bebauungsplan wird gebeten. Ferner 

wird angeregt bei Grundstücksverkäufen den Mindeststandard für Einbruchschutz 

durch die Kommune vertraglich festzulegen. 

 

Verteiler für Strom und Kommunikationstechnik sollte durch die Betreiber so abgesi-

chert werden, dass Tatvorbereitungshandlungen (Sabotage von Einbruchmeldeanla-

gen u. a.) wirkungsvoll gehemmt werden. 

24 Kreiswerke Greven-

broich 

gegen die Ausführung der angezeigten Arbeiten bestehen von Seiten der Kreiswerke 

keine  Bedenken. 

X Im Bereich Ihrer Maßnahme sind Versorgungs- und Hausanschlußleitungen der 

Kreiswerke vorhanden. Die Mindestabstände zu unseren Anlagen sind einzuhalten 

X Die Versorgungsleitungen der Kreiswerke wurden mit einer Deckung von 1,20 m bis 

1,30 m verlegt. Es besteht die Möglichkeit, dass durch nachträgliche Veränderungen 

des Straßenkörpers die Versorgungsleitungen in geänderter Tiefe anzutreffen sind. 

0 In dem angezeigten Bereich sind Baumaßnahmen der Kreiswerke geplant, wir schla-

gen daher vor die Maßnahmen zu koordinieren. Setzen sie sich bitte mit unserem zu-

ständigen Rohrnetzmeister in Verbindung. E-Mail und Tel.-Nr.: siehe oben (Markie-

rung) 

X Die Ihnen zur Verfügung gestellten Planunterlagen behalten nur dann ihre Gültigkeit, 

wenn die geplante Baumaßnahme innerhalb einer angemessenen Frist  max. 2 Monate 

nach Auskunftserteilung verwirklicht wird. Andernfalls ist es erforderlich aufgrund even-

tueller Planaktualisierungen eine Bestätigung oder eine erneute Leitungsauskunft ein-

zuholen. 

X Wir empfehlen eine örtliche Einweisung durch unseren zuständigen Rohrnetzmeister  

Herr Maaßen, Telefon 0173-5155265 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

Eine Erschließungsmaß-

nahme wird i.j.F. notwen-

dig. Deren Durchführung 

wird rechtzeitig mit den 

Kreiswerken und allen an-

deren betroffenen Versor-

gungsunternehmen koor-

diniert. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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25 Landesbetrieb Stra-

ßenbau NRW: Regio-

nalniederlassung 

Niederrhein - Haupt-

sitz Mönchenglad-

bach 

Der oben genannte B-Plan liegt an der Bundesstraße Nr. 59 im Abschnitt 19.4., im 

Bereich der festgesetzten Ortsdurchfahrt.  

Es bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlas-

sung. 

 

Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder 

jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven 

Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffaus-

breitung geltend gemacht werden können. 

Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen. 

 

Sollten Rückfragen bestehen, stehe ich Ihnen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur 

Verfügung und verbleibe 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen 

 

 

 

Die Hinweise auf dem 

Lärmschutz wurden in der 

Schallschutztechnischen 

Untersuchung zum B-Plan 

berücksichtigt. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen 

26 Landesbetrieb Wald 

und Holz NRW - Re-

gionalforstamt Nie-

derrhein 

Belange des Waldes werden weder mittel- noch unmittelbar von dem Verfahren betrof-

fen. Deshalb sind von meiner Seite keine Bedenken gegen die o.a. Planung vorzutra-

gen. 

Anregungen hierzu werden nicht gegeben. 

 

Die Zustellung erfolgt über das Behördenportal, eine postalische Zustellung erfolgt 

nicht. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen 

27 Landesbüro der Na-

turschutzverbände 

NRW: BUND 

- - - 

28 Landesbüro der Na-

turschutzverbände 

NRW: NABU 

- - - 

29 Landwirtschaftskam-

mer NRW: Kreisstel-

len Rhein-Erft-Kreis, 

Rhein-Kreis Neuss, 

Rhein-Sieg-Kreis 

- - - 

30 LVR: Amt für Boden-

denkmalpflege im 

Rheinland 

- - - 
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31 LVR: Amt für Denk-

malpflege im Rhein-

land 

Abtei Brauweiler 

- - - 

32 NEW Netz GmbH - - - 

33 NEW Netz GmbH  

Grundsatzplanung 

Rhein-Kreis-Neuss 

Gegen die o. g. Aufstellung/Änderung des Bebauungsplanes werden hinsichtlich der 

öffentlichen Erdgas- und Stromversorgung grundsätzlich keine Bedenken erhoben. 

 

Durch das Flurstück 126 verläuft aktuell eine Gasleitung. Nach der Flurbereinigung 

verbleibt diese in der öffentlichen Verkehrsfläche. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

(Die Gasleitung verläuft 

bisher auf Privatgelände.) 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen 

 

34 Niersverband - - - 

35 PVG GmbH 

Resources Service & 

Management 

- - - 

36 Rhein-Kreis-Neuss: 

Der Landrat 

Ich habe die im Betreff genannte Planung aus wasser-, altlasten-, bodenschutz-, im-

missionsschutz- und naturschutzrechtlicher sowie aus gesundheitsbehördlicher Sicht 

geprüft. Im Einzelnen nehme ich wie folgt Stellung: 

 

Bodenschutz und Altlasten 

 

Im Plangebiet befindet sich laut Digitaler Bodenfunktionsbewertungskarte zwar kein 

besonders schützenswerter Boden, dennoch verweise ich auf die Grundsätze des Bo-

denschutzes, die auch im Baugesetzbuch verankert sind: Hiernach soll mit Grund und 

Boden sparsam umgegangen, nachhaltig die Funktionen des Bodens gesichert und die 

Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt werden. In der Stadt Jüchen 

nahm die landwirtschaftlich genutzte Fläche alleine von 2004 bis 2014 um weitere 

36,72 % (2.045 ha) ab. Im gleichen Zeitraum stieg die Inanspruchnahme durch Ge-

bäude-, Betriebs- und Verkehrsflächen auf über 46,7 % der Gesamtfläche von Jüchen 

an. 

 

Hinweise: 

- Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei we-

sentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist nach § 202 

Baugesetzbuch (BauGB) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 

Vergeudung zu schützen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

Bodenschutz und Altlasten 

 

Ein Hinweis bzgl. der ge-

setzlichen Anzeigepflich-

ten ist Bestandteil des Be-

bauungsplans. 

... 
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 Im Plangebiet werden laut Digitaler Bodenbelastungskarte des Rhein-Kreises 

Neuss sämtliche Vorsorgewerte nach Bundes-Bodenschutzverordnung 

(BBodSchV) eingehalten. Treten jedoch im Rahmen von Erdbauarbeiten Auffällig-

keiten auf, weise ich auf die gesetzlichen Mitteilungspflichten hin. Auffälligkeiten 

können sein: 

o geruchliche und/oder farbliche Auffälligkeiten, die durch menschlichen Einfluss 

bewirkt wurden, z. B. durch die Versickerung von Treibstoffen oder Schmiermit-

teln, 

o strukturelle Veränderungen des Bodens, z. B. durch die Einlagerung von Abfäl-

len. 

 

Immissionsschutz 

 

Hinsichtlich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes werden gemäß § 4 Abs. 1 und 

Abs. 2 BauGB i.V.m. der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 

3.02.2015 die folgenden Anregungen zum Bebauungsplanverfahren Nr. 076, Auf der 

Löh, Stadt Jüchen, gegeben. 

 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der zukünftigen Vermeidung der Verbren-

nung fossiler Energieträger wird die Bereitstellung von Energie für Heizung und Warm-

wasser zukünftig vermehrt über die Technik der Wärmepumpen (z.B. Geothermie und 

Luftwärmepumpen) erfolgen. Hier sind insbesondere die sog. Luftwärmepumpen eine 

bevorzugte Anlagentechnik. 

 

Diese Geräte werden als sog. Stationäre Geräte (wie z.B. Klima- und Lüftungsanlagen, 

Luft-Wärme-Pumpen u.ä. Anlagen) in Wohngebieten im Außenbereich aufgestellt und 

führen dort zu Immissionskonflikten durch Nachbarbeschwerden und z.T. zu erhebli-

chen Belästigungen. 

 

Zur Bewältigung dieser Konflikte hat das MULNV mit Erlass vom 2.04.2014 einen Leit-

faden für die Beurteilung der Geräuschimmissionen derartiger Anlagen eingeführt 

("Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten 

(Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheiz-

kraftwerke)", Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz, LAI, vom 28.03.2013 in 

der Fassung vom 24.03.2020). In dem Erlass empfiehlt das Ministerium diesen Leitfa-

den 

zur Vermeidung von Immissionskonflikten im Rahmen der Bauleitplanung als Erkennt-

nisquelle anzuwenden. 
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Da die dort genannten Anlagen in der Regel keiner Baugenehmigung bedürfen, der 

Konflikt also nicht auf ein nachfolgendes Genehmigungsverfahren verlagert und dort 

gelöst werden kann, rege ich an, zur Vermeidung von Immissionskonflikten für die Auf-

stellung derartiger Anlagen einen entsprechenden Hinweis mit dem Verweis auf diesen 

Leitfaden in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

 

"Sollen auf einem Baugrundstück oder in einem Wohnhaus stationäre Geräte wie Luft-

Wärmepumpen, Klima-, Kühl- oder Lüftungsgeräte, Mini-Blockheizkraftwerke o.ä. An-

lagen errichtet und betrieben werden, ist der "Leitfaden für die Verbesserung des 

Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" vom 28.03.2013 i.d.F. vom 24.03.2020 

der Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz zu beachten. Der Leitfaden ist auf 

der Internetseite der Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz https://www.lai-im-

missionsschutz.de veröffentlicht." 

 

Hinsichtlich des verkehrsbezogenen Immissionsschutzes kann eine abschließende 

Stellungnahme nach Vorliegen des Gutachtens abgegeben werden. 

 

Angesichts der sehr erheblichen Lärmbelastung nachts an der Schwelle der Gesund-

heitsgefährdung ist besonderes Augenmerk auf ausreichenden Schallschutz und Lüf-

tungsanlagen für Aufenthaltsräume zu legen. Tagsüber wird darauf zu achten sein, 

dass auch für Außenwohnbereiche (Terrassen, Loggien, Gärten) Werte von 60 dB(A), 

höchstens 62 dB(A) nicht überschritten werden, um gesunde bzw. angemessene 

Wohnverhältnisse noch zu erreichen. 

37 RWE Power AG Abt. 

POJ-LN 

Im Bereich des geplanten Bebauungsplans kann es wegen des nahe gelegenen Tage-

bau Garzweiler temporär zu erhöhten Staub- und Geräuschimmissionen kommen, die 

belästigend wirken können. Die gesetzlichen und von der Bergbehörde auferlegten Im-

missionswerte werden dabei zwar eingehalten, dennoch können ungünstige Wetterla-

gen und Betriebssituationen Belastungssituationen hervorrufen, die als störend emp-

funden werden. Zukünftige Bauherren sollten hierauf frühzeitig hingewiesen werden. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Bei dem zukünftigen Bau-

herren handelt es sich um 

die ev. Kirchengemeinde 

Jüchen. Die Belastungen 

durch Staub- und Geräu-

schimmissionen sind be-

kannt. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen 

38 Stadt Bedburg: Fach-

dienst 5 - Stadtpla-

nung, Bauordnung, 

Wir bedanken uns für die Beteiligung in diesem Verfahren. 

 

Von Seiten der Stadt Bedburg bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg bei der Planung. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Wirtschaftsförde-

rung -  

39 Stadt Erkelenz: Pla-

nungsamt 

- - - 

40 Stadt Grevenbroich 

FB 61 Stadtplanung 

Bauordnung 

- - - 

41 Stadt Jüchen: Amt 

für Schulen, Kultur 

und Sport 

- - - 

42 Stadt Jüchen: Amt 

für öffentliche Infra-

struktur 

Aus verkehrlicher und abwassertechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen 

den o.g. Bebauungsplan. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

43 Stadt Jüchen: Amt 

für öffentliche Infra-

struktur - Abwasser-

betrieb 

- - - 

44 Stadt Jüchen: Bau-

aufsicht und Denk-

malschutz 

Gegen den B-Plan bestehen seitens der Bauaufsicht keine Bedenken. Aufgrund der 

Komplexität des Bauvorhabens wird das Baugenehmigungsverfahren empfohlen. 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen, 

jedoch nicht gesehen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

45 Stadt Jüchen: Ord-

nungsamt - Brand-

schutz 

Gegen den o. g. Bebauungsplan in vorliegender Form bestehen aus brandschutztech-

nischer Sicht keine Bedenken.  

 

Jedoch sollte die Straße in diesem Bereich verbreitert werden, sofern dies noch nicht 

berücksichtigt wurde. 

 

Damit auch Löschfahrzeuge die Straßen besser befahren können bzw. eine Aufstell-

fläche für die Drehleiter für notwendige Löschmaßnahen vorhanden wäre 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

Die Verbreiterung der 

Straße ist elementarer Be-

standteil des B-Planes. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

46 Stadt Jüchen: Ord-

nungsamt - Verkehr  

Die im Verkehrsgutachten prognostizierte anteilmäßige Umlegung der zusätzlichen 

Verkehre für den Knoten Jülicher Straße/Auf der Löh (Abbildung 16, Seite  24)  mit 50% 

in Richtung Grubenrandstraße stimmt vermutlich nicht mit den Interessen der neuen 

Anwohner überein. 

 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 



21 
 

Es ist eher davon auszugehen, dass die Anwohner Ziele in der Stadtmitte haben wer-

den und auch die Autobahnanbindung an der B 59 suchen werden. 

Aus der Annahme, dass ein Anteil von 70% von der Jülicher Straße in die Straße "Auf 

der Löh" abbiegen werden, ergibt sich im Umkehrschluss auch, dass 70 % der Ver-

kehrsteilnehmer zukünftig von der Straße "Auf der Löh" rechts in die Jülicher Straße 

abbiegen werden. 

 

Das heutige Verkehrsaufkommen auf der Jülicher Straße ist auf die Fahrbeziehungen 

zwischen dem Lager des Bauhofes an der Jülicher Straße und dem Bauhof an der 

Wilhelmstraße sowie zur Asylunterkunft zurückzuführen. 

 

Darüber hinaus weist das Gutachten auf die Notwendigkeit von zusätzlichen Parkflä-

chen hin, da bereits heute nicht ausreichend öffentliche Stellplätze zur Verfügung ste-

hen, wird durch die Erweiterung der Wohnbebauung mit zusätzlichen Problemen im 

"ruhenden Verkehr" zu rechnen sein. 

 

Auf Grund der Leistungsfähigkeit der untersuchten Knotenpunkten ist die Realisierung 

der Wohnanlage vertretbar. 

 

Unter dem Punkt 6.2.2 wird die Anlage von zusätzlichen Längsparkbuchten empfohlen. 

Aus verkehrstechnischer und -rechtlicher Sicht ist dies unabdingbar und mit der Be-

bauung auch umzusetzen. 

 

Dem Hinweis zur Ausweisung von Längsparkstreifen an der Jülicher Straße kann nur 

unter Berücksichtigung des landwirtschaftlichen Verkehrs zum Silo erfolgen und reali-

siert werden. 

 

Vor diesem Hintergrund kann das Vorhaben nur in Kombination mit weiteren Maßnah-

men im Umfeld verkehrstechnisch sicher realisiert werden. 

Der Aufsteller des Ver-

kehrsgutachtens bleibt bei 

seiner Prognose. Für den 

Fortgang des Bauleitver-

fahrens ist diese Frage 

von untergeordneter Be-

deutung. 

47 Stadt Korschen-

broich: Stadtplanung 

und Bauordnung 

- - - 

48 Stadt Mönchenglad-

bach: FB 61 - Stadt-

entwicklung und Pla-

nung 

- - - 
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49 Telefonica Germany 

GmbH & Co. OHG - 

Nürnberg 

- - - 

50 Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr AöR 

(VRR) 

Nahverkehrsma-

nagement 

- - - 

51 Vodafone GmbH - 

deutschlandweit 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 04.04.2022. 

 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen 

die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich 

befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neu-

verlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

 

Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreima-

chung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Voda-

fone und Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach 

gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten 

Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

 

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 

Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei 

Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 

 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

Neubaugebiete KMU 

Südwestpark 15 

90449 Nürnberg 

 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 

 

Bitte beachten Sie: 

Die Stellungnahme wird 

zur Kenntnis genommen. 

 

Die Vodafone NRW wurde 

im Verfahren beteiligt. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen 
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Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreima-

chung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Voda-

fone und Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach 

gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten 

Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

52 Vodafone NRW 

GmbH 

ehemals Unitymedia 

- - - 

53 Westnetz GmbH:  

Regionalzentrum 

Neuss - Netzplanung 

Dokumentation und 

Liegenschaften 

- - - 

54 Westnetz GmbH: 

110-kV Hochspan-

nungsleitungen 

DRW-S-LG-TM 

- - - 

 


